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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
 
Montag  08.00 bis 11.45 Uhr 
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können gerne telefonisch oder per Mail vereinbart werden. 
 

Telefon:  032 389 14 84 
Mail:   info@wengi-be.ch 
Web:   www.wengi-be.ch 
 

Wengi – natürlich ländlich 
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Achtung: Die Gemeindeversammlung findet neu am Montag, 27. Juni 2022 statt 
 

Die ordentliche Gemeindeversammlung wurde ursprünglich auf Montag, 16. Mai 2022 festgelegt. Für die 
Vorbereitung einzelner Gemeindeversammlungsgeschäfte wird noch etwas Zeit benötigt. Aus diesem Grund 
findet die Gemeindeversammlung am 

Montag, 27. Juni 2022 
statt. 
 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis.  Gemeinderat Wengi 
 

Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten – Nächster Termin 
 

Die nächste Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten für die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde Wengi findet am Donnerstag, 5. Mai 2022, 17.30 – 18.30 Uhr nach Voranmeldung bei der Ge-
meindeverwaltung Wengi, 032 389 14 84 oder info@wengi-be.ch, statt. 
 

Der Gemeindepräsident freut sich auf Ihren Besuch.  Gemeinderat Wengi 
 

Personalwechsel bei der Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Unsere Mitarbeiterin Xenia Bitterli wird die Gemeindeverwaltung per Ende Juni 2022 leider verlassen. Sie 

wird eine neue Stelle in der Privatwirtschaft, im Bereich Immobilienbuchhaltung antreten. Zu dieser neuen 

beruflichen Herausforderung wünschen wir ihr viel Freude, Erfolg und alles Gute!  
 

Aufgrund dieser Situation und zur Ergänzung des Verwaltungsteams suchen wir per 1. Juni 2022 oder 
nach Vereinbarung eine oder einen Verwaltungsangestellte/n, Beschäftigungsgrad 40 bis 60 %. Das Stelle-

ninserat ist auf unserer Webseite www.wengi-be.ch aufgeschaltet.  
 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Flüchtlinge aus der Ukraine – Unterkünfte gesucht 
 

Der Krieg in der Ukraine löst eine grosse Flüchtlingswelle aus. Eines der Zielländer ist auch die Schweiz, wo 
täglich zahlreiche Flüchtlinge, insbesondere Frauen und Kinder, eintreffen. Die Einwohnergemeinden sind 
aufgefordert, Unterkunftsmöglichkeiten für die Flüchtlinge bereitzustellen. Gemäss der Mitteilung der kanto-
nalen Behörden ist derzeit zu erwarten, dass bis Ende Mai 2022 10 - 15 Personen aus der Ukraine in Wengi 
untergebracht und integriert werden sollen. 
 

Der Kanton Bern und die Einwohnergemeinde Wengi sind deshalb auf Unterkunftsmöglichkeiten angewie-
sen. Freie Unterkünfte können auf der Seite des Kantons Bern gemeldet werden: 
https://www.asyl.sites.be.ch/de/start/integration/koordination-ukraine-hilfe.html 
 

Damit wir in Wengi die Aufnahme koordinieren können, bitten wir Sie um Mitteilung, ob Sie bereits 
Unterkünfte in Wengi angeboten haben oder dies planen. Sie können uns Ihre Wohnungs- oder Gebäu-
deangebote gerne telefonisch, Gemeindeverwaltung Wengi: 032 389 14 84 oder per Mail: info@wengi-be.ch 
melden. Auch für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir zur Verfügung. 
 

Besten Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Gemeinderat Wengi 

 

Flüchtlinge aus der Ukraine – Wichtige Hinweise 
 

Schutzsuchende: Das Staatssekretariat für Migration (SEM) empfiehlt allen Schutzsuchenden, in einem 
ersten Schritt so schnell wie möglich ein Gesuch einzureichen. Das kann auf der Seite des SEM online aus-
gefüllt werden. Nach der Gesucheinreichung ist die schutzsuchende Person krankenversichert. 
 

Weitere Infos vom SEM erhalten Sie unter folgendem Link: 
(nebst in deutsch auch auf ukrainisch und russisch):  
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html 

Gemeindeverwaltung Wengi 
  

http://www.wengi-be.ch/
https://www.asyl.sites.be.ch/de/start/integration/koordination-ukraine-hilfe.html
mailto:info@wengi-be.ch
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html


Voranzeige – Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Wengi über  

Auffahrt und Pfingsten 2022 
 

Am Donnerstag, 26. Mai 2022, Auffahrt und am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, bleibt die Gemeindever-

waltung Wengi geschlossen. 
 

Bei sehr wichtigen Angelegenheiten, wo ein Zuwarten bis am Montag, 30. Mai 2022, oder Dienstag,  

7. Juni 2022, nicht möglich ist, steht Ihnen die Gemeindeverwalterin, Maja Bächler, Tel: 079 723 54 91, oder 

der Gemeindepräsident, Peter Hänni, Tel: 079 340 90 03, zur Verfügung.  
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Altpapier- und Kartonsammlung:  
Freitag, 22. April 2022 und Samstag, 23. April 2022 

 

Wie bereits aus dem Abfallkalender entnommen werden konnte, findet die Altpapier- und Kartonsammlung 
wie folgt statt: 
 

Freitag, 22. April 2022 von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und 
Samstag, 23. April 2022 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Parkplatz beim Gemeindehaus. 
 

Für das Sammelgut werden zwei Container bereitgestellt (ein Container für Altpapier und ein Contai-
ner für den Karton).  
 

Das Altpapier muss gebündelt und nicht mit Karton vermischt abgegeben werden. Es darf nicht in 
Tragtaschen, Säcken oder Schachteln verpackt werden. In die Papiersammlung gehören: Zeitungen, Com-
puterlisten, Fotokopien, Prospekte, Telefonbücher, Bücherseiten ohne Einband (Rücken), Kuverts, Zeitschrif-
ten, Notizpapier, Recyclingpapier, Zeitungsbeilagen. 
 

Kartons müssen flach gedrückt und gebündelt abgegeben werden. Altpapier und Karton dürfen nicht 
zusammen im selben Bündel sein! 

 

Gemeinderat Wengi 
 

Alteisensammlung und Elektro- und Haushaltskleingeräte  
Freitag, 22. April 2022 und Samstag, 23. April 2022 

 

Dieses Jahr wird wiederum eine separate Alteisen- sowie Elektro- und Haushaltskleingerätesammlung durch-
geführt. Diese findet am  

 

Freitag, 22. April 2022, von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und  
Samstag, 23. April 2022, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

in Wengi, auf dem Vorplatz beim Käselager, Bernstrasse 7, statt. 
 

Für das Sammelgut werden Mulden bereitgestellt. Folgende Materialien werden entgegengenommen:  
 

Eiserne Gegenstände, Bettgestelle, ohne Fremdmaterial (wie Holz, Kunststoff, etc.) Altmetall und Blech.  
 

Voluminöse Maschinen und sonstige Gegenstände müssen in Einzelstücke zerlegt und zur Sammelstelle 
gebracht werden. 
 

Es werden folgende Materialien entgegengenommen:  

- Kühlgeräte (Kühlschränke, Tiefkühltruhen, etc.)  - Kochherd  
- Batterien (PW) mit Säure  - Waschmaschine  
- Batterien (LKW) mit Säure - Abwaschmaschine  
- Velos mit Pneu - Elektronikgeräte (TV, Radio, Computer) 
- Mofas mit Pneu   
 

Ebenfalls können folgende Gegenstände gegen Bezahlung einer Entsorgungsgebühr abgegeben werden: 

- PW-Pneus (mit / ohne Felgen) CHF 0.35 / Kilo (+ 7.7 % MwSt.) 
- Traktorenpneus normal / gross CHF 0.35 / Kilo (+ 7.7 % MwSt.) 
 

Die Entsorgungsgebühren werden mit den ordentlichen Kehrichtgebühren in Rechnung gestellt.  
 

Gemeinderat Wengi 



Entsorgung von Neophyten 
 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Neophyten via Hauskehricht und nicht via Grünabfuhr zu ent-
sorgen sind. Bei der Entsorgung via Grünabfuhr ist das Problem, dass der Kompost zu wenig erhitzt wird. 
 

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Mitwirkung. 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Sammlung von Sonderabfällen für Privathaushalte –  
Samstag, 11. Juni 2022 

 

Die Einwohnergemeinde Grossaffoltern organisiert in Zusammenarbeit mit der Firma SO-
VAG Sonderabfallverwertung AG eine Sammlung von Sonderabfällen für Privathaushalte 
(ohne Gewerbe). Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wengi haben die Möglichkeit 
die Sonderabfälle im Bringsystem bei der Gemeindesammelstelle Werkhof, Farnigasse 
9a, 3257 Grossaffoltern, abzugeben. 
 
 
 
 

 

Datum: Samstag, 11. Juni 2022 
Zeit: 09.00 – 11.00 Uhr 
Ort: Gemeindesammelstelle Werkhof, Farnigasse 9a, 3257 Grossaffoltern 
 mit SOVAG-Sammelmobil und Fachpersonal 
Abgabe:   Feste oder flüssige Stoffe in Originalverpackungen resp. dichten Gebinden – bitte 

nicht vermischen! 
 

Was sind Sonderabfälle / Was wird gesammelt? 

 Lösungsmittelreste (Verdünner, Benzin, Pinselreiniger, Petrol) 

 Farben, Lacke, Holzschutzmittel, Rostschutzmittel, Rostumwandler 

 Abbeizmittel, Klebstoffe, Fotolabor-Chemikalien, Säuren 

 Reinigungsmittel (Autopflegemittel, Abflussentstopfer, Imprägnierungsmittel, Reiniger, Glanztrockner, 
Spezialreiniger usw.) 

 Herbizide, Pestizide (Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Desinfektionsmittel, Spritzbrü-
hereste) 

 Medikamente, anorganische Substanzen, Emulsionen, gebrauchte Lösungsmittel usw. 

 Laugen, Javel-Wasser, Spraydosen, Gifte usw. 
 

Was wird nicht gesammelt? 

 Munition, Sprengstoffe, Gase, Abfälle, Kehricht, Grünabfälle, Elektroschrott usw. 
 

Sonderabfälle müssen getrennt entsorgt werden. Sie gehören nicht in die Kanalisation oder in den 
Kehricht! 

Gemeinderat Wengi 
 

Altölsammlung bei der Gemeindesammelstelle wird eingestellt 
 

Durch strengere nicht erfüllbare Auflagen muss die Altölsammlung (Speiseöl) beim Gemeinde-
haus Wengi, Frauchwilstrasse 11, Wengi, eingestellt werden.  
 

In der Umgebung bieten folgende Firmen die Altölsammlung an: 
 

Edi Entsorgungsdienste AG, Industriering 6, 3250 Lyss CHF 0.50 / kg 
 

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr 
Samstag 08.00 – 11.45 Uhr 
 

Brings Abfallsammelstelle, Bielstrasse 40, 3053 Münchenbuchsee CHF 0.30 / kg 
 

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 10.00 – 11.45 (Dienstagvormittag geschlossen) / 14.30 – 18.00 Uhr 
Samstag Anliefern nur mit Termin 
 

Wir bitten um Verständnis. 
 

Gemeinderat Wengi 
  



Bauabrechnungen 
 

Der Gemeinderat hat im 2022 folgende Bauabrechnungen von bewilligten und im 2021 ausgeführten Projek-
ten genehmigt: 
 

Sanierung Schulhaus Reuental 
(Ersatz Markisen, Kaffeeküche und 
diverse Sanierungsarbeiten) 

Bewilligter Kredit CHF 50‘000.00 
Total Aufwendungen gemäss Abrechnung CHF 42'266.15 
Kreditunterschreitung CHF 7‘733.85 
 

Sanierung Strasse „Fuchse“ 
Bewilligter Kredit CHF 35‘000.00 
Total Aufwendungen gemäss Abrechnung CHF 33‘999.40 
Kreditunterschreitung CHF 1‘000.60 
 

Gemeinderat Wengi 
 

Erteilte Baubewilligungen 
 

Bauherrschaft: Holzer André und Antonia Simone, Waaggässli 5, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 175 
Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Wohnraum 

 

Bauherrschaft: Liechti Walter, Mühle 7, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 370 
Bauvorhaben: Erstellen eines Sandplatzes für Pferdeausbildung 

 

Bauherrschaft: Schmid-Jaggi Alexander und Prisca, Moosgasse 15, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 338 
Bauvorhaben: Ersatz bestehende Ölheizung durch eine Pelletheizung 

 

Bauherrschaft: Roder Herbert, Waaggässli 2, 3251 Wengi, Parzellen-Nr. 433 
Bauvorhaben: Sanierung bestehende 3-Zimmer-Wohnung im EG 

 

Gemeinderat Wengi 
 

Abstimmung vom 15. Mai 2022 
 

Stellen Sie mit der korrekten Handhabung sicher, dass Ihre briefliche Stimmabgabe gültig ist und Ihre 
Stimme zählt!  
 

 Stimmausweis auf der Rückseite unterschreiben 

 Ausgefüllte Stimmzettel ungefaltet ins separate Stimmkuvert und die-
ses zukleben 

 Stimmkuvert zusammen mit der Ausweiskarte ins Antwortkuvert ste-
cken 

 Das zugeklebte Antwortkuvert rechtzeitig der Post übergeben oder in 
den Briefkasten der Gemeinde einwerfen 

 

Gemeindeverwaltung Wengi 
 

Agriviva – Vermittlung Ferienjobs für Jugendliche auf Bauernhöfen  
 

Agriviva (der ehemalige Landdienst) ist ein nicht-gewinnorientierter gemeinnütziger Verein und vermittelt 

seit über 70 Jahren Ferienjobs für Jugendliche auf Bauernhöfen in der ganzen Schweiz. Er hält strenge 

gesetzliche Auflagen an seine Tätigkeit ein und wird für seine ausserschulische Arbeit mit Jugendlichen 

vom Bund anerkannt und nach Massgabe des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG) unterstützt. 
 

Jedes Jahr ermöglicht Agriviva weit über 1‘000 Jugendlichen einen Einsatz auf dem Bauernhof. Sie packen 

selbst mit an – im Haushalt, im Garten, im Stall, auf dem Feld – und lernen eine für sie meist neue Welt 

kennen. Viele nutzen die Chance, ihre Kenntnisse einer anderen Landessprache zu verbessern und zu fes-

tigen. Die Einsätze können ganzjährig stattfinden und dauern zwischen 1 bis 8 Wochen. Teilnehmen können 

Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren (bei Einsätzen in einem anderen Sprachgebiet beträgt das Mindest-

alter 16 Jahre bei einer Mindestdauer von 12 Tagen). 
 

Die offenen Einsatzplätze sind auf www.agriviva.ch aufgeschaltet. Dort haben Jugendliche die Möglichkeit, 

sich online anzumelden sowie selbst eine passende Familie zu reservieren. 

 

http://www.agriviva.ch/


Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und landwirt-
schaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen bis am 31. Mai 2022 

 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Stras-

sen folgende Bestimmungen zu beachten: 
 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hin-
einragen, gefährden den Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeck-
ten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreiben das Strassenbaugesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Strassenverordnung vom 29. Okto-
ber 2008 unter anderem vor: 

 

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hoch-
stämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m 
freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-
stand von 50 cm freizuhalten. 

 

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt wer-
den. 

 

 An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen 
Kulturen und dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflan-
zen bis zu einer Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. 
Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich er-
streckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 

 

 Vorbehalten bleiben strengere Gemeindevorschriften. 
 

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen bis 31. Mai 2022 

auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 
 

 An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und land-
wirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend grossen Abstand gegenüber der Fahr-
bahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen. Die 
Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater Eigentümer 

haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den 
Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und 
auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu besei-
tigen. Sie haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem 
Reisig und Laub zu reinigen. Entlang von Kantonsstrassen 
obliegt einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der Kan-
tonsstrasse dem Tiefbaumt des Kantons Bern. Im Übrigen 
sind auch entlang der Kantonsstrassen die Grundeigentümer 
verantwortlich. 
 

2. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen 
einen Abstand von 2 m vom Fahrbandrand bzw. 50 cm von der 
Gehweghinterkante einhalten. 

 

3. Das zuständige Strasseninspektorat, Tiefbauamt des Kantons 
Bern, oder das zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu näherer 
Auskunft bereit. 

 

Bei Missachtung der oben genannten Bestimmungen werden die Or-

gane der Strassenpolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren 

zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.  
 

 

 

 

 

Gemeindeverwaltung Wengi 

 
  



 Betreuungsgutschein für die Periode vom  
1. August 2022 bis 31. Juli 2023 beantragen 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte  
 

Der Gemeinderat hat unter Vorbehalt der Genehmigung der Teilrevision des Organisationsreglements der 

Einwohnergemeinde Wengi, Art. 11, Abs. 8, Zuständigkeiten Gemeinderat, durch die Gemeindeversammlung 

am 27. Juni 2022 beschlossen, das Betreuungsgutscheinsystem mit den bisherigen Bestimmungen auf 

1. August 2022 definitiv einzuführen.  
 

Ab sofort können Sie via www.kiBon.ch Ihr Gesuch online oder auf Papier (das Formular finden Sie auf 

unserer Webseite, www.wengi-be.ch) ausfüllen. Das ausgefüllte Papiergesuch mit allen Beilagen, können 

Sie der Gemeindeverwaltung Wengi, Frauchwilstrasse 11, 3251 Wengi, Telefon 032 389 14 84, 

info@wengi-be.ch, einreichen. 
 

Hier finden Sie die wichtigsten gemeindespezifischen Informationen:  
 

Die wichtigsten Eckpunkte der Betreuungsgutscheine in Wengi 

Die Gemeinden haben im Gutscheinsystem diverse Steuerungsmöglichkeiten: Sie können die Zahl der Gut-

scheine beschränken, die Ausgabe von Schulkindern zusätzlich beschränken und das Beschäftigungspen-

sum enger koppeln. In Wengi hat der Gemeinderat folgende bisherigen Bestimmungen verlängert: 
 

 Keine Kontingentierung: Alle Eltern, welche die Kriterien erfüllen, erhalten einen Betreuungsgutschein.  

 Keine zusätzliche Beschränkung für Schulkinder: Wir geben Gutscheine für die Betreuung in Kitas bis 
 Ende Kindergarten und bei der Betreuung durch Tagesfamilien auch für ältere Schulkinder aus.  

 Keine engere Kopplung an das Beschäftigungspensum: Bei Alleinerziehenden entspricht das 
 vergünstigte Betreuungspensum maximal dem Beschäftigungspensum + 20%. Bei Paaren entspricht das 
 vergünstigte Betreuungspensum maximal dem gemeinsamen Beschäftigungspensum abzgl. 100% + 
 20%.  
 

Allgemeine Informationen zu den Betreuungsgutscheinen finden Sie in der Informationsbroschüre für Eltern, 

welche auf unserer Website, www.wengi-be.ch, heruntergeladen werden kann.  
 

Gemeinderat Wengi 
 

Meldepflicht für Tageseltern (Tagesmütter und –väter) 

 

Für Personen, die sich allgemein anbieten, Kinder unter zwölf Jahren gegen Entschädigung regelmässig 

tagsüber in ihrem Haushalt zu betreuen, besteht eine Meldepflicht. Tageseltern haben sich bei der zuständi-

gen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu melden, wenn folgende Fälle eintreten: 
 

• Die Betreuung erfolgt gegen Entschädigung (z.B. Geld, Naturalien, Dienstleistungen etc.). 

• Die Tätigkeit wird regelmässig ausgeführt. 
 

Aufsicht 

Gemäss Artikel 7 PVO (Pflegekinderverordnung) untersteht die Tagespflege der Pflegekinderaufsicht. Das 

heisst, alle gemeldeten Tageseltern werden mindestens einmal jährlich von der für ihre Gemeinde beauftrag-

ten Pflegekinderaufsicht besucht. Ausgeschlossen davon sind Tageseltern, die mit einer Tagesfamilienorga-

nisation (TFO) zusammenarbeiten. In diesem Fall wird die Aufsicht durch die TFO vorgenommen, nicht durch 

die Pflegekinderaufsicht. 
 

Meldungen 

Die Meldungen sind schriftlich an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Stadtplatz 33, 3270 Aarberg, 

031 636 30 30, zu richten. Das entsprechende Meldeformular finden Sie unter www.jgk.be.ch unter der Rubrik 

„Kindes- und Erwachsenenschutz“. 
 

Fragen 

Für Fragen steht Ihnen die Pflegekinderaufsicht Ihrer Gemeinde gerne zur Verfügung: 

Corinne Figueroa, Regionaler Sozialdienst, Hauptgasse 12, 3294 Büren a. A., 032 352 03 86. 
 

  

http://www.kibon.ch/
mailto:info@wengi-be.ch
http://www.wengi-be.ch/
http://www.jgk.be.ch/


 

Tätigkeitprogramm April 2022 und Mai 2022 
 
 

 

Bitte beachten! 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 

Montag, 2. Mai 2022 
 

  

Datum Anlass Veranstalter Ort 

April 2022 

24. April 2022 Gottesdienst „Zu Gast in Schüpfen“ Kirchgemeinde Wengi Kirche Schüpfen, 10.00 Uhr 

28. April 2022 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12.00 Uhr 

Mai 2022 

06. Mai 2022 Feldübung in Rapperswil  Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

18.45 Uhr, Ort gemäss Ein-

ladung 

10. Mai 2022 Wandergruppe (ca. 2 ½ Stunden) Wandergruppe Bei der Kirche, 13.30 Uhr 

11. Mai 2022 Spycher Kaffee Verein „Dorf-Spycher 

Wengi“ 

Dorf Spycher, Wymatt-

strasse 3,  

09.00 – 11.00 Uhr 

14. Mai 2022 KiKi (Kinderkirche) Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 13.30 - 16.00 

Uhr 

14. Mai 2022 KiJuKi (KinderJugendKirche), 

Spiele draussen 

Kirchgemeinde und Ein-

wohnergemeinde Wengi 

Schulhaus Reuental, 15.00 

- 17.30 Uhr 

15. Mai 2022 Gottesdienst mit KiKi (Kinderkirche) Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09.30 Uhr 

19. Mai 2022 Mittagstisch Kirchgemeinde Wengi Pfarrstöckli, 12.00 Uhr 

20. Mai 2022 Fyrabebier Verein „Dorf-Spycher 

Wengi“ 

Dorf Spycher, Wymatt-

strasse 3,  

ab 18.00 Uhr 

20. Mai 2022 Seniorennachmittag, «Lieder u. 

Gschichti»  

im Pfarrgarten Wengi mit Annemarie 

Rieder 

Kirchgemeinde Wengi Pfarrgarten, 14.00 Uhr 

20. Mai 2022 Samariterreise Samariterverein Wengi-

Ruppoldsried 

Paraplegikerzentrum Nott-

wil und Vogelwarte Semp-

ach 

26. Mai 2022 Auffahrtsgottesdienst Kirchgemeinde Wengi Kirche, 09.30 Uhr 

27. + 28. Mai 

2022 

Teilnahme am Schweizer Gesangs-

festival  

Gemischter Chor Klang-

schmitte 

Gossau 

30. Mai 2022 –  

03. Juni 2022 

Seniorenferien  Kirchgemeinde Wengi Hotel Promenade Schaff-

hausen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

 vom 24. – 26. Juni 2022 
 
Endlich findet es wieder statt - das Dorffest der MG Wengi. 
Unsere Vorfreude ist gross und die Planung dazu in vollem Gange.  
 

 Freitag, 24.06.22  Fürobebier| Konzert MG Wengi 

 Samstag, 25.06.22 Tanz & Unterhaltung mit Ländlergiele Hubustei 

 Sonntag, 26.06.22  Gottesdienst im Festzelt | 3. Töfflitreffen 

 

WIR SUCHEN DICH! 

Hast du Zeit & Lust der Wengi-Musig unter die Arme zu greifen und am Festwo-
chenende einen Arbeitseinsatz zu leisten? Dann melde dich bitte sobald als mög-
lich unter der Nummer 079 261 03 06 oder per Mail an personal@dorffest-
wengi.ch – wir freuen uns!  
  
  



  

 

Dem Verein „Dorf-Spycher Wengi“ liegt es am Herzen, dass die Tradition des Weihnachtsmärit in Wengi 
weiterlebt. Aus diesem Grund übernahmen wir den Weihnachtsmärit von Familie Hunziker und führten 
ihn als Verein im Dezember 2019 durch. Es war ein wunderschöner und gut besuchter Anlass. Wegen 
der Pandemie, konnte der Weihnachtsmärit in den letzten 2 Jahren nicht durchgeführt werden. Nach 
reichlichem überlegen haben wir entschieden, die Organisation des Märits weiterzugeben. Ein Haupt-
grund für diesen Entscheid ist, dass der Anlass auf sehr grosses Interesse stiess, und der damit verbun-
dene organisatorische Aufwand für unseren kleinen Verein zu gross ist. 
 

Nun sind wir auf der Suche nach Personen/Vereine die Interesse 
haben, diesen Anlass weiter zu führen! 
 

Für die Mithilfe als Verein bei einem zukünftigen  
Anlass sind wir offen. 
 

Bei Interesse bitte melden bei: 
Nicole Messerli 079 / 360 39 16 oder an  
nicole-messerli@outlook.com 
 

Wir hoffen auf Verständnis und würden uns freuen,  
wenn diese Tradition weiterleben würde. 
 

Verein “Dorf- Spycher Wengi“ 

  

mailto:nicole-messerli@outlook.com


  



 


